
 

 

 
                       Abteilung Leichtathletik    Stand: Januar 2022 

 

 

Hygienekonzept 

für das Leichtathletiktraining in der Halle/indoor  

des Mahlower SV 1977 e.V. (Winter 2021/2022 

 
Die folgenden Hinweise gelten für alle am Training beteiligten Personen, d.h. für Sportler und 

Betreuer gleichermaßen. Die Vorschriften der Regelungen nach der Dritten SARS-CoV-2-

Umgangsverordnung (UmgV), gültig in der geänderten Fassung vom 13. Oktober 2021,sind 

einzuhalten. Die beigefügte „Übersicht über die Infektionsschutz-Regelungen im Sport“ des MBJS, 

Ref. 24, vom 6. Oktober 2021 fasst diese unter Punkt 2 für den Bereich Indoor zusammen. 

 

Das Training findet insbesondere im Innenraum/in der Halle insbesondere unter Berücksichtigung 

von §18 der Dritten SARS-CoV-2-Umgangsverordnung statt. 

 

Es gelten folgende Vorgaben: 

 

1. Zutritt und Teilnahme am Training erfolgen nach dem 3G-Zugangsmodel. 

2. Nur wer gesund ist darf trainieren. Personen mit sog. Covid 19-Symptomen wie Fieber, 

Erkältung usw. sind vom Training und Zutritt ausgeschlossen 

3. Das Betreten der Sportanlage erfolgt einzeln, ebenso die Abreise. 

4. Ein Betreten der Übungsräume/-Bereiche ist nur bei Anwesenheit des Verantwortlichen (z.B. 

Trainer/in) zulässig. 

5. Jeder Teilnehmer am Training hat nachzuweisen, dass er über einen der folgenden Status 

verfüget: 

- der vollständige Impfschutz (dieser liegt 14 Tage nach der zweiten Impfung vor) liegt vor  

   oder 

- eine Infektion wurde überstanden, und diese liegt mindestens 28 Tage zurück, aber nicht  

  länger als 6 Monate oder 

- er verfügt über ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist. 

 

Schülerinnen und Schüler, können statt Negativ-Test ein Schul-Selbsttestergebnis, 

unterzeichnet von den Eltern oder im Falle der Volljährigkeit von ihnen selbst, vorlegen. Für 

geimpfte & genesenen Personen entfällt die Testpflicht. 

6. Durch die Eitragung in die Anwesenheitsliste zu jedem Training erfolgt die Ermöglichung 

der Kontaktnachverfolgung. 

7. Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln.  

8. Vor Trainingsaufnahme sind die Hände zu desinfizieren 



9. Beim Betreten der Halle, in den Gängen und Umkleiden sind medizinische Masken zu 

tragen. 

10. Eine gleichzeitige Belegung der Kabinen und Duschen verschiedener Vereinsgruppen, bzw. 

mit Gruppen anderer Vereine ist untersagt. 

11. Es ist ein min. Abstand von 1,5 m zur nächsten Person einzuhalten. Betreuern wird 

empfohlen, eine Maske zu tragen. 

12. Den Anweisungen der autorisierten Personen, ist Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung der 

Anweisungen erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom Training. 

Vor Ort sind vorhanden: 

 

Desinfektitionsmittel für Hände 

Desinfektionsmittel für WC 

Desinfektionstücher 

Einmalhandschuhe 

Einmalmasken 

 

Anlage: 

„Übersicht über die Infektionsschutz-Regelungen im Sport“ des MBJS, Ref. 24, vom 6. Oktober 

2021 

 

 

  



 



 



 



 


